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:oder !)er Ausschlutr2.1tann nu]:\·· dttrch' , . : , 
Bundesk. herbeigeführt werden.. :) ,, •• - · 
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den Satzungen und zuWider-
handeln. \ .„ .. ·\, , \. \ . . \, \ · 
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, ·l.·L lst mit)nehr als einem Vierteljahresoei'"frag im , 
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Rückstand, 1 so. seine tgliedsrechte. Ist .. mit mehr 
als z.wei ... t1tgen im Rückstand," so erfolii! der Aus

auf des Sch°'atzmeisters durch 
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Austritt kann nur zum Schluß des Kalenderjahres mit 

eine:n Monat \angemeldet werden. 
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§ 12. , Auflösung des Bundes 
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·' . .; 'i ' ... <'Über des Bundes entscheidet der Bundeskongress 
• 1 ' 

auf einer für diesen Zweck einberufenen Tagung. Hierbei ist eine 
Mehrheit von zwei Drittel aller anweM'senden stimmberechtigten Ver-
treter erforderlich. Im Fall der Auflösung bestimmt der Bundes
kongress mit einfacher Stimmenmehrheit über die Verwendung des am 
Tage der Auflösung vorhandenen Vermögens. Das Bundesvermögen soll 

gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 

§ 13 Inkrafttreten der Satzungen 

Die vorstehenden Satzungen treten durch einfachen Mehrheits
beschluß des ersten Bundeskongresses in Kraft. 

§ 14 Satzungsänderungen 

Satzungsänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
des Bundeskongresses. 
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